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35/02 Zollgesetz 

Text 

§ 6a. Die Zollbehörden können die operationelle Abwicklung bei der Bestätigung des Ausgangs im 
Sinn des § 7 Abs. 6 Z 1 Umsatzsteuergesetz bescheidmäßig ganz oder teilweise auf Antrag privaten 
Unternehmen übertragen, sofern diese die entsprechenden Voraussetzungen in Hinblick auf die 
technischen Anforderungen erfüllen. Die erforderlichen Voraussetzungen werden vom Bundesminister 
für Finanzen mit Verordnung festgesetzt. Zuständig für die bescheidmäßige Übertragung ist das Zollamt, 
in dessen Bereich der Antragsteller seinen Sitz hat, in Ermangelung eines Sitzes im Anwendungsgebiet 
das Zollamt Innsbruck. 
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